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1 Uberblick und Zusammenfassung

Die Untergliederungsanalysen des Budgetdienstes sollen einen Uberblick {iber die
wesentlichen Entwicklungen der Budgetuntergliederung vermitteln. Dazu werden die
Informationen aus dem Entwurf zum Bundesfinanzgesetz 2024 (BFG-E 2024) sowie
dem Entwurf zum Bundesfinanzrahmengesetz 2024-2027 (BFRG-E 2024-2027) um
Daten aus anderen Dokumenten (z. B. Strategiebericht, Budgetbericht, Bericht zur
Wirkungsorientierung, Beteiligungsbericht, Strategieberichte des Politikfeldes)

erganzt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Untergliederung in einer kurz-
und mittelfristigen Betrachtung und setzt diese zur Entwicklung des Gesamthaus-
haltes in Beziehung:

Tabelle 1: Finanzierungs- und Ergebnishaushalt (2022 bis 2027)

| Finanzierungshaushalt

UG22 Erfolg BVA BVA-E BFRG-E BFRG-E BFRG-E
in Mio. EUR| 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Auszahlungen 12.664,2| 13.950,4| 16.658,0| 18.365,2 19.587,2| 20.695.4
variabel 12.664,2| 13.950,4| 16.658,0| 18.365,2 19.587,2) 20.695,4
Anteil an Gesamtauszahlungen 11,4% 12,1% 13,5% 14,9% 15,7% 16,2%
jahrliche Veranderung +3,9% +10,2% +19,4% +10,2% +6,7% +5,7%
Einzahlungen 56,8 79,4 60,1 88,1 96,2 104,7
Anteil an Gesamteinzahlungen 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
jahrliche Veranderung +18,2% +39,9% -24,3% +46,7% +9,1% +8,8%
Nettofinanzierungssaldo| -12.607,4| -13.871,0| -16.597,9| -18.277,1 -19.491,0 -20.590,7
Ergebnishaushalt
UG22 Erfolg BVA BVA-E BFRG-E BFRG-E BFRG-E
in Mio. EUR| 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Aufwendungen 12.795,0| 13.950,4| 16.658,0 - - -
Anteil an Gesamtaufwendungen 12,1% 12,4% 13,3% = = =
jahrliche Veranderung +7,2% +9,0% +19,4% - - -
Ertrage 56,8 79,4 60,1 = = =
Anteil an Gesamtertragen 0,1% 0,1% 0,1% - - -
jahrliche Veranderung +18,2% +39,9% -24,.3% - - -

Nettoergebnis| -12.738,3| -13.871,0| -16.597,9 - - -

Quellen: BRA 2022, BVA 2023, BVA-E 2024, BFRG-E 2024-2027.

Der Entwurf zum Bundesvoranschlag 2024 (BVA-E 2024) sieht fir die UG 22-
Pensionsversicherung im Finanzierungshaushalt Auszahlungen iHv insgesamt
16,66 Mrd. EUR vor. Im Vergleich zum BVA 2023 bedeutet dies einen Anstieg um
19,4 %, wobei der Voranschlagswert 2023 in etwa erreicht werden duirfte. Dieser
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starke Zuwachs ist darauf zurtickzufiihren, dass der Pensionsaufwand der Pensions-
versicherungstrager mit 12,9 % deutlich starker steigt als die Einnahmen aus Pflicht-
beitragen mit 9,0 %. Die dadurch entstehende gré3er werdende Liicke ist aus Bundes-
mitteln zu finanzieren, die sich dadurch entsprechend dynamisch entwickeln. Der
Pensionsaufwand steigt vor allem wegen der Pensionserh6hung um 9,7 % und der
durchschnittlich héheren Antrittspensionen sowie der generell steigenden Zahl der
Pensionsbezieher:innen an. Bei der Entwicklung der Pflichtbeitrage dampft die im Jahr
2024 nur um 3,5 % steigende Hochstbeitragsgrundlage die Einnahmenentwicklung.

Ein wesentlicher Anteil des Auszahlungsanstiegs um insgesamt 2,71 Mrd. EUR betrifft
die Bundesbeitrdge an die Pensionsversicherungsanstalt (PVA; +1,89 Mrd. EUR) und
an die Sozialversicherungsanstalt der Selbstandigen (SVS; +0,73 Mrd. EUR). Die Aus-
zahlungen fur Ausgleichszulagen steigen nur moderat um 65 Mio. EUR auf 1,26 Mrd.
EUR.

Die Einzahlungen der Untergliederung, die im BVA-E 2024 iHv 60 Mio. EUR veran-
schlagt werden, betreffen den Nachtschwerarbeitsbeitrag. Dieser wurde um 19 Mio.
EUR niedriger veranschlagt als im BVA 2023. Allerdings wurde bei der Budget-
erstellung im Vorjahr noch von einer Erhéhung des Nachtschwerarbeitsbeitrags aus-
gegangen, die dann aber sistiert wurde und 2023 zu entsprechend geringeren Ein-
zahlungen fuhrt. Auch fir das Jahr 2024 soll die erforderliche Anpassung des Nacht-
schwerarbeitsbeitrags sistiert werden und der Beitragssatz somit unverandert 3,8 %
betragen.

Im BFRG-E 2024-2027 steigen die Auszahlungsobergrenzen ausgehend von
16,66 Mrd. EUR im Jahr 2024 deutlich auf 20,70 Mrd. EUR im Jahr 2027 an. Im
Vergleich zum vorangegangenen BFRG 2023-2026 steigen die Auszahlungsober-
grenzen in der Gberschneidenden Periode 2024 bis 2026 um insgesamt 2,62 Mrd.
EUR an.

In der UG 22-Pensionsversicherung werden in der Regel Auszahlungen und Aufwen-
dungen in gleicher H6he veranschlagt, weil in der Planung davon ausgegangen wird,
dass die Zahlungen an die Pensionsversicherungstrager deren tatsachlichen Bedarf
entsprechen. Im Vollzug kommt es aufgrund von Abrechnungsresten fiir Vorjahre, die
im Ergebnishaushalt periodengerecht zugeordnet werden, zu Abweichungen zwischen
Ergebnis- und Finanzierungshaushalt.
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Das BMSGPK hat im BVA-E 2024 fir die UG 22-Pensionsversicherung zwei
Wirkungsziele festgelegt, deren Zielerreichung mit jeweils einer Kennzahl gemessen
wird. Die Wirkungsziele betreffen die Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters
(WZ 1) und die Erhohung des Anteils der Frauen, die einen Anspruch auf Eigen-
pension erwerben (WZ 2). Die Wirkungsinformation enthalt insgesamt nur zwei Maf3-
nahmen, da die Malnahme zum WZ 2 ident mit einer der beiden Malnahmen zum
WZ 1 ist. Die Wirkungsinformationen wurden weitgehend beibehalten, die Zielwerte
der Kennzahlen wurden fiir 2030 angepasst.

Fir das faktische Pensionsantrittsalter wird ausgehend von 61,0 Jahren im Jahr 2022
ein leichter Anstieg auf 61,2 Jahre (2024) bzw. auf 62,5 Jahre (2030) angestrebt. Der
angestrebte Anstieg ist wenig ambitioniert und gré3tenteils auf das ab 2024 stufen-
weise steigende gesetzliche Pensionsantrittsalters von Frauen zurlickzufiihren. Der
Anteil der Frauen, die eine Eigenpension bekommen soll ausgehend von 74,2 % im
Jahr 2022 auf 75,0 % im Jahr 2024 ansteigen. Im mittelfristigen Zeithorizont wird flr
2030 nun ein deutlich ambitionierterer Zielzustand von 80,0 % vorgesehen, im

BVA 2023 lag der Zielzustand 2030 noch bei 75,5 %.

2 Budgetare Entwicklung der
Untergliederung

Die zur Ganze variablen Auszahlungen der UG 22-Pensionsversicherung setzen sich
aus mehreren Komponenten zusammen:

¢ Bundesbeitrag: Der Bund leistet an die Pensionsversicherungsanstalt (PVA), die
Versicherungsanstalt 6ffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
(BVAEB) und die Sozialversicherungsanstalt der Selbstandigen (SVS) fir jedes
Geschéftsjahr einen Beitrag in Hohe der Differenz zwischen Aufwendungen und
Ertragen der jeweiligen Anstalt (Ausfallhaftung). Zusatzlich tbernimmt der Bund
fir bestimme Teilversicherte eine Beitragsleistung. Bei Teilversicherungszeiten
handelt es sich um Zeiten, fir die der Gesetzgeber eine Beitragsleistung vorge-
sehen hat, obwohl keine Erwerbstatigkeit vorliegt, beispielsweise Kindererzie-
hungszeiten (teilweise aus der UG 25-Familie und Jugend) oder Zeiten des
Bezugs einer Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz (UG 20-
Arbeit).
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Partnerleistung: Der Bund leistet an die SVS eine Partnerleistung, die die Eigen-
leistung der Pflichtversicherung erganzt, sodass sich in Summe ein einheitlicher
Beitragssatz in der Pensionsversicherung iHv 22,8 % ergibt.

Ausgleichszulagen: Der Bund ersetzt den Pensionsversicherungstragern (PVA,
BVAEB und SVS) den Aufwand fir Ausgleichszulagen. Die Ausgleichszulagen-
Richtsatze betragen unter Bertlicksichtigung der Erhéhung der Richtsatze um
9,7 % im Jahr 2024 fur Alleinstehende (Einzelrichtsatz) 1.217,96 EUR und fir
Ehepaare (Familienrichtsatz) 1.921,46 EUR. Seit 1. Janner 2020 gibt es zusatzlich
einen Pensionsbonus fur Personen mit mindestens 30 bzw. 40 Beitragsjahren.
Durch den Pensionsbonus wird fiir Einzelpersonen bei Vorliegen von 30 Bei-
tragsjahren im Jahr 2024 eine Bruttomindestpension von 1.324,24 EUR monat-
lich gewahrleistet, bei Vorliegen von 40 Beitragsjahren von 1.583,22 EUR
monatlich. Fur Paare wird bei Vorliegen von 40 Beitragsjahren bei einer Person
die Gesamtpension auf 2.137,04 EUR aufgestockt.

Leistungen nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz: Der Bund ersetzt den
Pensionsversicherungstragern den Aufwand fiir das Sonderruhegeld, den Beitrag
fir die Krankenversicherung der Empfanger:innen von Sonderruhegeld und die
Leistungen der Gesundheitsvorsorge. Durch die Einnahmen aus dem Nacht-
schwerarbeitsbeitrag, der zu Einzahlungen in der UG 22 fihrt, sollten grund-
satzlich 75 % der Ersatzleistung des Bundes fiir das Sonderruhegeld bedeckt
werden. Aufgrund dieser Erfordernis miisste der Beitragssatz 2024 auf 5,2 %
erhoht werden, allerdings soll dessen Erhéhung nun sistiert werden und der
Beitragssatz unverandert 3,8 % betragen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Auszahlungen der Untergliederung

ausgehend vom Erfolg des Jahres 2022 bis zum Ende der Finanzrahmenperiode 2027

sowie die Entwicklung des nominellen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und der Verbrau-

cherpreise in diesem Zeitraum:
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Grafik 1:  Entwicklung der Auszahlungen 2022 bis 2027
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Quellen: BRA 2022, BVA 2023, BVA-E 2024, BFRG-E 2024-2027, Statistik Austria, WIFO.

Die Auszahlungen in der UG 22-Pensionsversicherung sind einer der dynamischsten
Ausgabenbereiche im Bundesbudget. Wahrend im Jahr 2023 rd. 12,1 % der Gesamt-
auszahlungen des Bundes auf die UG 22-Pensionsversicherung entfallen, liegt dieser
Anteil der aktuellen Planung zufolge im Jahr 2027 bei 16,2 %. Dies ist vor allem auf
die demografische Entwicklung und in geringerem Ausmaf auch auf einige in den
letzten Jahren beschlossene expansive MalRnahmen im Pensionsbereich zurlickzu-
fuhren. In der kurzen Frist fUhrt der in Relation zur Lohnsummenentwicklung nur
moderate Zuwachs der Pensionsbeitrage zu einem deutlichen Anstieg des Bundes-
beitrags, was eine Folge der nur um 3,5 % steigenden Hochstbeitragsgrundlage ist
(siehe unten). Die Pensionserhéhung fiir das Jahr 2024 sieht im Gegensatz zu den
Vorjahren keine Giber den Anpassungsfaktor hinausgehenden Erhéhungen vor, ist
allerdings aufgrund der hohen Inflation mit 9,7 % ungewdhnlich hoch. Vor allem 2024
liegt der Auszahlungsanstieg deutliche Gber den Wachstumsraten fiir das nominelle
BIP und die Verbraucherpreise.

Die Ansicht der Untergliederung im Zeitverlauf ist auch der interaktiven Budget-
visualisierung unter dem Link UG 22-Pensionsversicherung (Zeitverlauf) zu ent-

nehmen. Durch Anklicken des Buttons ,Ebene hinunter” neben der Untergliederungs-
bezeichnung kann der Zeitverlauf auch fir tiefere Budgetebenen (Globalbudget,
Detailbudget) angezeigt werden.
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3 Rahmenbedingungen der Untergliederung

3.1 Neue MaBBnahmen und Pensionserhéhung 2024

Im Jahr 2024 werden die Pensionen grundsatzlich gemal Anpassungsfaktor um 9,7 %
erhoht. Nur bei Gesamtpensionseinkommen von tber 5.850 EUR brutto pro Monat ist
einen Erhohung um einen Fixbetrag von 567,45 EUR monatlich vorgesehen, wobei
dieser im Bereich der gesetzlichen Pensionsversicherung und somit in der UG 22
kaum eine Rolle spielt. In der UG 23-Pensionen - Beamtinnen und Beamte bewirkt
dieser Fixbetrag flir hohe Pensionen einen leicht dimpfenden Effekt auf die Aus-
gabenentwicklung.

Die aliquote erste Pensionserhohung wird fiir Pensionsantritte 2023 und 2024
ausgesetzt. Damit erhalten diese Personen eine volle erste Pensionserhéhung und
nicht eine anteilsmalige erste Erhéhung in Abhangigkeit vom Monat des Pensions-
antritts. Bereits fir Neuzuerkennung 2022 wurde von der neu geregelten Wartefrist
abgewichen und 2023 eine erste Pensionserhéhung von zumindest 2,9 % (50 % des
Anpassungsfaktors) gewahrt. Grundsatzlich wiirde die aliquote erste Pensions-
erhdhung vorsehen, dass die erste Pensionserh6hung nur dann um den vollen
Anpassungsfaktor erfolgt, wenn der Pensionsstichtag im Janner eines Jahres liegt. Bei
Pensionsstichtagen ab Februar wird der Anpassungsfaktor bei der erstmaligen
Pensionserh6hung im darauffolgenden Janner um einen gesetzlich festgelegten
Prozentsatz reduziert. Bei einem Stichtag im November oder Dezember erfolgt im
darauffolgenden Janner keine Anpassung.

Dariiber hinaus wurde eine Schutzklausel fiir Pensionsantritte 2024 im Zusammen-
hang mit der derzeit niedrigen Aufwertungszahl beschlossen. Die Aufwertungszahl,
die auch fir die Aufwertung des Pensionskontos herangezogen wird, betragt fir das
Jahr 2024 nur 3,5 % und hatte einen entsprechend dampfenden Effekt auf die
Pensionshohe gehabt.! Mit der Schutzklausel wird dieser Effekt ausgeglichen, indem
die Pensionsleistung zusatzlich zur regularen Aufwertung um 3,5 % noch um einen
Betrag iHv 6,2 % der Gesamtgutschrift des Jahres 2022 erhoht wird.

1 Die Aufwertungszahl wird aus der Steigerungsrate der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des zweitvorangegangenen Jahres
gegenlber jener des drittvorangegangenen Jahres berechnet. Fiir die Berechnung der Aufwertungszahl 2024 werden demnach
die durchschnittlichen Beitragsgrundlagen 2021 und 2022 herangezogen.
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Ein weitere Mal3nahme, die zu héheren Pensionen fihrt, ist der Friihstarterbonus.
Der Frihstarterbonus wurde im Bereich der gesetzlichen Pensionsversicherung fir
Pensionsantritte ab 2022 als Ersatz fur die Abschaffung der abschlagsfreien Friih-
pension eingefiihrt. Durch den Frihstarterbonus erhalten Personen, die bereits vor
dem 20. Geburtstag erwerbstatig waren, eine monatlich bis zu 60 EUR? héhere

Pension.

Ab dem Jahr 2024 wird die Ausgabendynamik durch den schrittweisen Anstieg des
Frauenpensionsantrittsalters leicht gedampft. Dies zeigt sich auch in den der Planung
zugrunde gelegten Zugangszahlen bei der Alterspension, die nach 106.000 Zugangen
im Jahr 2023 auf 88.000 Zugange im Jahr 2024 zurlickgehen und in der weiteren
Planungsperiode in etwa in dieser Hohe erwartet werden. Allerdings wird die Wirkung
durch eine Februar 2023 beschlossene Gesetzesanderung etwas gedampft, da diese
flir im Dezember bzw. Juni geborene Frauen der Jahrgange 1963 bis 1968 nun ein um

halbes Jahr geringeres Pensionsantrittsalter vorsieht.3

2 Zu Preisen von 2022, ab 2023 erfolgt eine jahrliche Aufwertung (61,86 EUR im Jahr 2023).

3 Fiir Details zu den fiskalischen Auswirkungen dieser Anderung wird auf die Anfragebeantwortung des Budgetdienstes Kosten
der Neuregelung bei der Angleichung des Frauenpensionsalters verwiesen.
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3.2 Annahmen bei der Budgeterstellung

Die nachstehende Tabelle enthalt das der Budgetierung zugrunde liegende Mengen-

gerust fur die Pensionsversicherungstrager insgesamt, wobei die Ausgleichszulagen

nicht enthalten sind:

Tabelle 2: Finanzierungen und Leistungen der Pensionsversicherungstrager

Prognose
2018 2019 2020 2021 2022
Finanzierungen 2023 2024
Arbeitgeber- und in Mrd. EUR 331 34,8 35,4 371 39,2 421 45,9
Arbeitnehmerbeitrage” i, % d. BIP 8,6% 8,8% 9,3% 9,2% 8,8% 8,8% 9,1%
. in Mrd. EUR 8,4 8,6 10,2 10,8 11,6 12,6 15,3
Bundeszuschisse
in % d. BIP 2,2% 2,2% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 3,0%
.9 in Mrd. EUR 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7
Sonstige .
in%d. BIP 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
in Mrd. EUR 421 44,0 46,2 48,5 51,5 55,5 62,0
Insgesamt
in % d. BIP 10,9% 11,1% 12,1% 12,0% 11,5% 11,6% 12,3%
Leistungen (Durchschnittpensionen)®
. in EUR 1.303 1.343 1.395 1.442 1.492 1.588 1.772
Alterspension .
VA ggii VJ 2,6% 3,0% 3,9% 3,4% 3,5% 6,4% 11,6%
Pension wegen gemin- in EUR 1.132 1.149 1.173 1.192 1.217 1.281 1419
derter Arbeitsfahigkeit  y4 ggii vy 1,8% 1,5% 2,0% 1,7% 2,1% 5,2% 10,8%
. . in EUR 768 790 817 841 865 915 1.016
Witwenpension R
VA ggii VJ 2,7% 2,8% 3,4% 3,0% 2,8% 5,8% 11,0%
. . in EUR 354 364 376 387 399 423 470
Witwerpension -
VA ggii VJ 2,6% 3,0% 3,1% 3,0% 3,1% 6,1% 11,1%
. . in EUR 293 302 314 327 338 358 392
Waisenpension B
VA ggii VJ 2,6% 3,0% 4,2% 4,0% 3,2% 6,2% 9.2%
Pensionsleistungen der PV-Trager insgesamt‘”
. in Mrd. EUR 37,7 39,4 41,7 43,7 45,9 49,6 56,0
Pensionsaufwand i
VA ggii VJ 3,8% 4,5% 5,8% 4,9% 5,0% 8,1% 12,9%
Pflichtversicherte in 1.000 4.042 4.116 4.050 4,164 4296 4,339 4.403
Pensionen in 1.000 2.350 2.379 2421 2.450 2.484 2.521 2.549
Belastungsquote” 581 578 597 588 585 581 582
Deckungsquote® in % 20,0%| 19,6% 22,1%| 223% 22,6%| 22,8%| 24,7%

" EinschlieRlich Ersatzzeitenfinanzierung aus Mitteln von AMS und FLAF.

2 Enthalt sonstige Beitrége (z. B. von Selbstversicherten und freiwillig Versicherten) und Ubrige Ertrdge der Pensionsver-

sicherungstrager (z. B. Kostenbeteiligungen, Verzugszinsen, Finanzertrage, etc.).

% Durchschnittspension nach dem ASVG (14 mal jahrlich).

4 Ohne Ausgleichszulagen, Rehabilitation, Beitrag zur Krankenversicherung der Pensionist:innen, Verwaltungskosten, Ver-
sicherungsanstalt des 6sterreichischen Notariates.

% Anzahl der Pensionen auf 1.000 Pflichtversicherungen.

8 Bundeszuschiisse in % von Insgesamt.

Quelle: Budgetbericht 2024.
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Bei der Erstellung des BVA 2023 wurden fir 2023 Beitragseinnahmen der Pensions-
versicherungstrager iHv 42,1 Mrd. EUR erwartet. Im Jahr 2024 sollen diese um

rd. 3,8 Mrd. EUR auf 45,9 Mrd. EUR ansteigen. Gleichzeitig steigt der Pensionsauf-
wand um 6,4 Mrd. EUR auf 56,0 Mrd. EUR an. Die dadurch gréBer werdende Liicke
zwischen Beitragseinnahmen und Pensionsaufwand ist durch Bundesmittel zu
bedecken und fiihrt zu einem entsprechend starken Anstieg der Auszahlungen in der
UG 22-Pensionsversicherung.

Die Tabelle enthalt auch die erwartete Entwicklung der durchschnittlichen Alters-
pension und weiterer Pensionsarten. Im Jahr 2024 wird fir die durchschnittliche
Hohe der monatlichen Alterspension ein Anstieg um 11,6 % auf 1.772 EUR erwartet.
Dieser Anstieg resultiert aus der Pensionserhéhung von 9,7 % und den durchschnitt-
lich hoheren Antrittspensionen.

Die Zahl der Pensionen steigt gegeniiber 2023 um rd. 27.000 an,* die Belastungs-
quote (Pensionen pro tausend Pflichtversicherte) steigt geringfiigig auf 582. Die
Deckungsquote (Bundeszuschiisse in Prozent der Gesamteinnahmen) steigt von
22,8 % auf 24,7 %.

4 Bundesfinanzrahmen und mittelfristige
Prioritaten

Der Strategiebericht 2024 bis 2027 listet die wichtigsten laufenden oder geplanten
Mafnahmen und Reformen fiir die Untergliederung in der Finanzrahmenperiode
2024-2027 auf. Es werden darin insbesondere folgende MalBnahmen und Reformen

angefiihrt:

¢ MaBnahmen zur Heranfihrung des durchschnittlichen faktischen Pensions-
antrittsalters an das gesetzliche Pensionsantrittsalter, um die langfristige
Finanzierbarkeit des Pensionssystems zu gewahrleisten

¢ MalBnahmen zur Erhaltung der Arbeitsfahigkeit der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

¢ Kampf gegen Altersarmut

4 Die Zahl der Pensionsbezieher:innen ist etwas niedriger, da einige Personen mehr als eine Pension beziehen (z. B. eine
zusatzliche Witwenpension).
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¢ MaRnahmen zur Stabilisierung der Neuzugangspensionen (Aussetzung
Aliquotierung 2024 und 2025, Schutzklausel 2024)

Neu hinzugekommen sind im Vergleich zum Vorjahr die Mal3nahmen zur
Stabilisierung der Neuzugangspensionen, die die beschlossenen Eingriffe bei der
Berechnung der Antrittspension und ihrer ersten Anpassung umfassen.

Gegenuber dem BFRG 2023-2026 hat sich der BFRG-E 2024-2027 wie folgt
geandert:

Tabelle 3: Vergleich BFRG-E 2024-2027 mit BFRG 2023-2026

UG 22-Pensionsversicherung Gesamt-
2024 2025 2026 2027 veranderung
in Mio. EUR 2024-2026
BFRG 2023-2026| 15.700,9| 17.433,1] 18.857,1 -
BFRG 2024-2027| 16.658,0/ 18.365,2| 19.587,2] 20.6954

Differenz zwischen BFRG 2024-2027 abs. +957,1 +932,1 +730,0 - +2.619,2
und BFRG 2023-2026 in% +6,1% +5,3% +3,9% - +5,0%
BFRG 2024-2027, jahrliche Veranderung +10,2% +6,7% +5,7%

Quellen: BFRG 2023-2026, BFRG-E 2024-2027, Strategiebericht 2024 bis 2027.

Im Vergleich zum vorangegangenen BFRG 2023-2026 steigen die Auszahlungsober-
grenzen im BFRG-E 2024-2027 in der liberschneidenden Periode 2024 bis 2026 um
insgesamt 2,62 Mrd. EUR an. Fiir 2024 betragt die Erhéhung gegenliber der
bisherigen Planung 0,96 Mrd. EUR. Auch die Anstiege in den Folgejahren sind mit
0,93 Mrd. EUR bzw. 0,73 Mrd. EUR im Vergleich zur Vorjahresplanung betrachtlich.

Diese Anderungen sind insofern iiberraschend, als die Prognosen zur (nominellen)
Entwicklung der Bruttolohnsumme gegeniiber den im Vorjahr getroffenen Annahmen
deutlich nach oben revidiert wurden. Beispielsweise wird flir 2024 nun eine um

8,1 Mrd. EUR hohere Lohnsumme erwartet als im Vorjahr, fir 2026 betragt die Prog-
nosedifferenz sogar 9,3 Mrd. EUR. Die Aufwartsrevision bei der Inflationsentwicklung
fallt deutlich niedriger aus, sodass daraus folgende héhere Pensionsanpassungen im
Prognosevergleich weniger bedeutsam sind. Insgesamt sind die makro6konomischen
Rahmenbedingungen somit etwas glinstiger als noch im Vorjahr. Zwar wurden seit
dem Vorjahr einige pensionserhéhenden MalBnahmen beschlossen, deren finanziellen
Auswirkungen kénnen allerdings nur einen kleinen Teil der der nun héher erwarteten
Auszahlungen der UG 22-Pensionsversicherung erklaren. Das Ressort hat diesbeziig-
lich in der vorjahrigen Planung darauf hingewiesen, dass die vom BMF vorgegebenen
mittelfristigen Planwerte zu gering waren. Die nun vorgelegte Planung diirfte deutlich
realistischer sein.

12/ 24



m BD | Budgetdienst - UG 22-Pensionsversicherung Budget 2024

5 Bundesvoranschlag 2024
5.1 Finanzierungshaushalt auf Global- und Detailbudget-
ebene

Die Aus- und Einzahlungen der Untergliederung verteilen sich auf die Global- und
Detailbudgets wie folgt:

Tabelle 4: Aus- und Einzahlungen nach Globalbudgets (2022 bis 2024)

| Finanzierungshaushalt

UG22 Erfolg BVA | BVA-E | Diff.BVA-E2024 -
in Mio. EUR| 2022 2023 2024 BVA 2023
22 Auszahlungen 12.664,2| 13.950,4| 16.658,0 +2.707,5, +19,4%
22,01 ﬁ‘;’c‘:zs\?::"ag Partnerleistung Ausgleichszulagen| 1, (44 5| 13 950,4| 16.6580| +2.707,5| +19.4%
22.01.01 Bundesbeitrag, Partnerleistung variabel 11.484,3| 12.637,9| 15.280,3| +2.642,4| +20,9%
22.01.02 Ausgleichszulagen variabel 1.080,2( 1.195,6| 1.261,1 +65,5 +5,5%
22.01.03 Nachtschwerarbeit variabel 99,7 117,0 116,6 -0,3 -0,3%
22 Einzahlungen 56,8 79,4 60,1 -19,3| -24,3%
2201 Bundesbeitrag Partnerleistung Ausgleichszulagen 56,8 79.4 60,1 -19.3 -24.3%
NSchG var.
22.01.03 Nachtschwerarbeit variabel 56,8 79,4 60,1 -19,3 -24,3%
Nettofinanzierungssaldo|-12.607,4|-13.871,0|-16.597,9 -2.726,9

Quellen: BRA 2022, BVA 2023, BVA-E 2024.

In der UG 22-Pensionsversicherung werden im BVA-E 2024 Auszahlungen iHv
16,66 Mrd. EUR veranschlagt. Damit steigen die budgetierten Auszahlungen gegen-
Uber dem BVA 2023 um 19,4 %, wobei der Voranschlagswert 2023 in etwa erreicht
werden dirfte. Dieser starke Zuwachs ist darauf zurtickzufiihren, dass der Pensions-
aufwand mit 12,9 % deutlich starker steigt als die Einnahmen aus Pflichtbeitragen mit
9,0 %. Die dadurch entstehende groBer werdende Liicke ist aus Bundesmitteln zu
finanzieren, die sich dadurch entsprechend dynamisch entwickeln (siehe auch

Pkt. 3.2). Neben der generell bestehenden demografiebedingten Dynamik im
Pensionsbereich fliihren im Jahr 2024 die folgenden Faktoren zum veranschlagten
hohen Anstieg:

¢ Die fur die Pensionserh6hung herangezogene Inflationsrate von 9,7 % ist héher
als die in der WIFO-Prognose den Gehaltsabschlissen zugrunde gelegten
Inflationsraten. Diese sind zwar auch vergangenheitsbezogen, sie umfassen
jedoch weniger weit zuriickliegende Zeitraume und sind daher derzeit niedriger.
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¢ Die fur die Erhohung der Hochstbeitragsgrundlage herangezogene Aufwertungs-
zahl betrifft noch weiter zurlickliegende Zeitraume und liegt daher im aktuellen
Umfeld mit 3,5 % im Jahr 2024 deutlich unter dem laufenden Lohnwachstum.?
Dadurch ergibt sich ein dampfender Effekt auf die Bemessungsgrundlage fir die
Pensionsversicherung. Dieser Effekt wird sich den aktuellen Prognosen zufolge
in den Jahren 2025 und 2026 umkehren und zu einer Erhéhung der Hochstbei-
tragsgrundlage Uber das laufende Lohnwachstum hinaus fihren.

¢ Die temporare Aussetzung der aliquoten Pensionserhohung fiir Pensionsantritte
2023 und 2024 und die Schutzklausel fur Pensionsantritte 2024 im Zusammen-
hang mit der derzeit niedrigen Aufwertungszahl, die auch fur die Aufwertung des
Pensionskontos herangezogen wird, fiihren zu héheren Antrittspensionen.®
Daruber hinaus fiihren einige weitere, in den letzten Jahr beschlossene,
expansive MalRnahmen (vor allem Friihstarterbonus, abschlagsfreies Sonder-
ruhegeld) zu steigenden Pensionsausgaben. Der Wegfall der Direktzahlung 2023
dampft hingegen die Auszahlungsentwicklung.

Die Einzahlungen der Untergliederung betreffen den Nachtschwerarbeitsbeitrag. Der
BVA-E 2024 enthalt Einzahlungen iHv 60 Mio. EUR, die damit um 19 Mio. EUR
niedriger veranschlagt sind als im BVA 2023. Allerdings wurde bei der Budget-
erstellung im Vorjahr noch von einer Erhéhung des Nachtschwerarbeitsbeitrags
ausgegangen, die dann aber sistiert wurde und zu entsprechend geringeren Einzah-
lungen fuhrt. Auch fir das Jahr 2024 soll die erforderliche Anpassung des Nacht-
schwerarbeitsbeitrag sistiert werden und der Beitragssatz somit unverandert 3,8 %
betragen. Grundsatzlich sieht das Nachtschwerarbeitsgesetz vor, dass der Beitrags-
satz per Verordnung so festzusetzen ist, dass die Einnahmen 75 % der Ersatzleistung
des Bundes fiir das Sonderruhegeld decken. Der Beitragssatz hatte aufgrund dieser
Regelung auf 5,2 % erhoht werden miissen. Die Mindereinnahmen der Pensionsver-
sicherung und damit die Mehraufwendungen fiir den Bund betragen im Jahr 2024
aufgrund der Sistierung der Beitragserhohung rd. 22 Mio. EUR.

5 Die Aufwertungszahl wird aus der Steigerungsrate der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des zweitvorangegangenen Jahres
gegenlber jener des drittvorangegangenen Jahres berechnet. Fiir die Berechnung der Aufwertungszahl 2024 werden demnach
die durchschnittlichen Beitragsgrundlagen 2021 und 2022 herangezogen.

¢ Die Aussetzung der aliquoten ersten Pensionsanpassung bedeutet, dass Personen, die in den Jahren 2023 und 2024 ihre
Pension antreten, eine volle erste Pensionserhéhung erhalten. Mit der Schutzklausel fiir Pensionsantritte 2024 wird der Effekt
der niedrigen Aufwertungszahlung 2024 von 3,5 % ausgeglichen, indem die Pensionsleistung um einen Betrag iHv 6,2 % der
Gesamtgutschrift des Jahres 2022 erhéht wird.
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Die Ansicht der Untergliederung auf Detailbudgetebene ist auch der interaktiven

Budgetvisualisierung unter dem Link UG 22-Pensionsversicherung (Budgetgliederung)

zu entnehmen.

Eine Darstellung der Auszahlungen nach Pensionsversicherungstragern ist der nach-

stehenden Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 5: Auszahlungen nach Pensionsversicherungstragern

Erfolg BVA BVA-E Diff. BVA-E 2024 -
in Mio. EUR| 2022 2023 2024 BVA 2023
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 8.024,3| 8.618,1| 10.560,8| +1.942,6 +22,5%
Bundesbeitrag 7.158,8| 7.642,1| 9.528,6| +1.886,5 +24.7%
Ausgleichszulagen 767,7 861,1 917,7 +56,6 +6,6%
Aufwendungen Sonderruhegeld* 97,8 115,0 1145 -0,5 -0,4%
Sozialversicherungsanstalt der Selbstandigen (SVS) 4.394,8| 5.076,1| 5.851,2 +775,1 +15,3%
Bundesbeitrag (gewerbliche Wirtschaft) 1.608,0f 2.114,0| 2.668,0 +554,0 +26,2%
Bundesbeitrag (Bauern) 1.724,5| 1.890,4| 2.071,2 +180,8 +9,6%
Partnerleistung (gewerbliche Wirtschaft) 583,6 569,1 595,3 +26,1 +4,6%
Partnerleistung (Bauern) 1731 175,5 180,8 +5,3 +3,0%
Ausgleichszulagen (gewerbliche Wirtschaft) 89,8 947 97,0 +2,3 +2,4%
Ausgleichszulagen (Bauern) 215,9 2324 238,9 +6,6 +2,8%
V.ersicherungsa nstalt fiir 6ffentliche Bedienstete, 2451 256,2 246,0 10,2 -4.0%
Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)
Bundesbeitrag 236,4 246,8 236,4 -10,3 -4.2%
Ausgleichszulagen 6,9 7,5 7.4 -0,1 -0,8%
Aufwendungen Sonderruhegeld 1,9 2,0 2,1 +0,1 +7,3%
Summe Auszahlungen UG 22-Pensionsversicherung| 12.664,2| 13.950,4| 16.658,0{ +2.707,5 +19,4%

* Der ausgewiesene Betrag enthalt auch eine Vergiitung iHv 0,4 Mio. EUR fiir die Einhebung des Nachtschwerarbeitsbeitrags.

Quellen: BRA 2022, BVA 2023, BVA-E 2024.

Die Auszahlungen an die PVA steigen im BVA-E 2024 um 22,5 % auf 10,56 Mrd. EUR
an, jene an die SVS steigen um 15,3 % auf 5,85 Mrd. EUR. Bei den Zuschiissen an die
BVAEB kommt es zu einem Riickgang um 4,0 % auf 0,25 Mrd. EUR.

Die Untergliederung verfligt Gber nur ein Globalbudget. Die einzelnen Detailbudgets
zeigen folgende Entwicklung:

DB 22.01.01-,Bundesbeitrag, Partnerleistung variabel”

Der Gberwiegende Teil der fiir 2024 veranschlagten Auszahlungen entfallt auf dieses
Detailbudget, in dem der Bundesbeitrag und die Partnerleistung an die Pensionsver-
sicherungstrager veranschlagt sind. Gegeniiber dem BVA 2023 steigen die Auszahlun-
gen um 2,64 Mrd. EUR bzw. 20,9 % auf 15,28 Mrd. EUR. Der Giberwiegende Teil des
Anstieg entfillt auf den Bundesbeitrag an die PVA (+1,89 Mrd. EUR bzw. +24,7 %).
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Der Bundesbeitrag an die SVS steigt flir den Bereich der gewerbliche Wirtschaft um
0,55 Mrd. EUR (+26,2 %) und fur den Bereich der Bauern um 0,18 Mrd. EUR (+9,6 %).
Der Bundesbeitrag an die BVAEB (fiir den Bereich Eisenbahnen und Bergbau) sinkt
hingegen leicht gegentiber dem BVA 2023 um 10,3 Mio. EUR. In der gesamten
gesetzlichen Pensionsversicherung wird von einem durchschnittlichen Stand von
2.548.543 Pensionen sowie von einer Durchschnittspension von 1.569 EUR (14 mal
jahrlich) ausgegangen. Die Héhe der durchschnittlichen Beitragsgrundlage (12 mal
jahrlich) wird mit 3.648 EUR, der durchschnittliche Stand an Pflichtversicherten mit
4.403.253 angenommen.

An die SVS wird dartber hinaus eine Partnerleistung iHv 0,78 Mrd. EUR entrichtet,
davon entfallen 0,60 Mrd. EUR auf den Bereich der gewerblichen Wirtschaft. Der
Anstieg gegentiber dem BVA 2023 fallt mit 31,4 Mio. EUR vergleichsweise moderat
aus.

DB 22.01.02-,Ausgleichszulagen variabel“

Die Auszahlungen in diesem Detailbudget steigen im Vergleich zum BVA 2023 ver-
gleichsweise moderat um 65 Mio. EUR bzw. 5,5 % auf 1,26 Mrd. EUR im Jahr 2024.
Die Ausgleichszulagenrichtsatze werden zwar um 9,7 % erhoht, aber es wird ein
leichter Riickgang der Ausgleichszulagenbezieher:innen auf 201.280 Personen im
Jahresdurchschnitt erwartet. Die durchschnittliche Ausgleichszulage soll im Jahr 2024
bei 448 EUR (14 mal jahrlich) liegen.

Mit 918 Mio. EUR wird der gro3te Teil der in diesem Detailbudget veranschlagten
Auszahlungen an die PVA (berwiesen. An die SVS werden fiir Ausgleichszulagen Aus-
zahlungen von insgesamt 336 Mio. EUR veranschlagt, davon betreffen 239 Mio. EUR
Ausgleichszulagen an Bauer:innen. An die BVAEB werden fiir Ausgleichszulagen

7,4 Mio. EUR Uberwiesen.
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DB 22.01.03-,Nachtschwerarbeit variabel”

Die budgetierten Auszahlungen iHv 116,6 Mio. EUR sind in etwa gleich hoch ange-
setzt wie im BVA 2023. Die Auszahlungen in diesem Detailbudget betreffen den Auf-
wand fur das Sonderruhegeld (inkl. KV-Beitrage) und Leistungen der Gesundheitsvor-
sorge. Fur das Jahr 2024 wird von 2.445 Sonderruhegeld-Empfanger:innen ausge-
gangen, das entspricht einem Rlickgang gegenuber den Erwartungen fir das Jahr
2023 um 281 Personen. Trotz des steigenden durchschnittlichen Sonderruhegelds,
das fur 2024 mit 3.247 EUR (14-mal jahrlich) um 10,6 % hoher erwartet wird als 2023,
kénnen die Auszahlungen daher gleich hoch veranschlagt werden wie 2023.

Der Nachtschwerarbeitsbeitrag, der die Einzahlung in diesem Detailbudget darstellt,
ist grundsatzlich so festzusetzen, dass er die Ersatzleistung des Bundes zu 75 % deckt.
Dieser Deckungssatz konnte allerdings in den letzten Jahren nie erreicht werden, weil
die erforderliche Beitragserh6hung sistiert wurde und 2024 erneut sistiert werden
soll. Im Jahr 2022 lag der Deckungssatz bei nur 57,0 % (2020: 60,3 %; 2021: 50,5 %).

Budgetrisiken

Die Budgetrisiken der Untergliederung ergeben sich in erster Linie aus der konjunktu-
rellen Entwicklung, die vor allem mittelfristig mit einer betrachtlichen Unsicherheit
verbunden ist. Fiir das Jahr 2024 und auch die weiteren Jahre der Planungsperiode
prognostiziert das WIFO ein moderates Wirtschaftswachstum. Das WIFO geht in
seiner der Budgetplanung zugrunde gelegten Prognose von Gehaltsabschliissen aus,
die jeweils der rollierenden Inflationsrate entsprechen. Daraus ergibt sich fiir 2024 ein
kraftiges Wachstum der Bruttolohnsumme von 8,1 %. Sollten die in einigen Branchen
bereits laufenden Lohnverhandlungen zu davon abweichenden Abschliissen fiihren,
hatte das entsprechende Auswirkungen auf die erwartete Beitragsentwicklung der
Pensionsversicherungstrager und somit auf die H6he der Ausfallhaftung des Bundes.
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5.2 Unterschiede zwischen Finanzierungs- und

Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzierungs- und des Ergebnis-

haushaltes und die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Haushalten im

BVA-E 2024 auf:

Tabelle 6: Finanzierungshaushalt (Auszahlungen) und Ergebnishaushalt

(Aufwendungen)
UG22 Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt Diff. EH-FH
BVA BVA-E |Diff. BVA-E2024-| BVA BVA-E |Diff. BVA-E2024-| BVA-E
in Mio. EUR| 2023 2024 BVA 2023 2023 2024 BVA 2023 2024
Operative Verwaltungstatigkeit und Transfers / 13.950,4| 16.658,0(+2.707,5| +19,4%| 13.950,4| 16.658,0{+2.707,5| +19,4% 00
Finanzierungswirksame Aufwendungen
Auszahlungen / Aufwand flr Transfers 13.950,4| 16.658,0(+2.707,5, +19,4%| 13.950,4| 16.658,0|+2.707,5 +19,4% 0,0
an offentl. Kérperschaften und Rechtstrdger 13.950,4 | 16.658,0| +2.707,5| +19,4%| 13.950,4 | 16.658,0| +2.707,5| +19,4% 0,0
Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen
Auszahlungen aus der Investitionstatigkeit
Darlehen und Vorschiisse
Auszahlungen / Aufwendungen insgesamt| 13.950,4| 16.658,0(+2.707,5, +19,4%| 13.950,4| 16.658,0|+2.707,5 +19,4% 0,0
Einzahlungen / Ertrige insgesamt|  79,4| 60,4 -193] -243%]  794]  60a| -193] -243% 0,|

Nettofinanzierungssaldo / Nettoergebnis| -13.871,0|-16.597,9| -2.726,9

{-13.871,0[-16597,9] -2.726,9|

0,|

Quellen: BVA 2023, BVA-E 2024.

Wihrend der Ergebnishaushalt eine periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen

vorsieht, weist der Finanzierungshaushalt die Zahlungsfliisse der Untergliederung aus.

Grundsatzlich werden in der UG 22-Pensionsversicherung die Aufwendungen und

Auszahlungen in selber H6he veranschlagt, da die Abrechnungen fir das Vorjahr zum

Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht vorliegen und in der Planung fiir das veran-

schlagte Jahr davon ausgegangen wird, dass die Auszahlungen dem tatsachlichen

Zuschussbedarf entsprechen. Im Vollzug kommt es aufgrund von Abrechnungsresten

flir Vorjahre, die im Ergebnishaushalt periodengerecht zugeordnet werden, zu

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzierungshaushalt. Im Jahr 2022 lagen die

Aufwendungen um 130,8 Mio. EUR (ber den Auszahlungen. Per Ende September
2023 lagen die Aufwendungen um 150,6 Mio. EUR (ber den Auszahlungen. Dies ist
auf Abrechnungsreste fiir das Jahr 2022 zurilickzufiihren, die 2023 zu Minderaus-

zahlungen flhrten. Die das Jahr 2023 betreffenden Abrechnungsreste werden erst im

Zuge der Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses fir das Jahr 2023 im Ergebnis-

haushalt beriicksichtigt.
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6 Wirkungsorientierung

6.1 Uberblick

Im Anhang zur Analyse werden die Wirkungsziele, die MaBnahmen und die Kenn-
zahlen der Untergliederung im Uberblick dargestellt. Die Angaben zur Wirkungs-
orientierung werden von jedem Ressort bzw. Obersten Organ individuell festgelegt,
zur Erreichung angestrebter Wirkungen ist jedoch vielfach das Zusammenwirken
verschiedener Ressorts erforderlich. Um den Uberblick tiber die Wirkungs-
informationen aller Ressorts zu erleichtern, hat der Budgetdienst mehrere, auf der
Parlamentswebsite verfiigbare Ubersichtslandkarten erstellt:

Landkarte Inhalt
Wirkungsziele aller Untergliederungen des BVA-E

Wirkungsziel-Landkarte

2024 inklusive Vergleich zum Vorjahr

Wirkungsziele, MaBnahmen und Kennzahlen aller
Untergliederungen des BVA-E 2024 aus dem
Gleichstellungsbereich

Gleichstellungsziel-
Landkarte

SDG-Landkarte? Uberblick tiber den Beitrag der Wirkungsorientierung
-Landkarte

zur Umsetzung der SDGs®

Das BMSGPK hat im BVA-E 2024 fiir die UG 22-Pensionsversicherung zwei
Wirkungsziele festgelegt, deren Zielerreichung mit jeweils einer Kennzahl gemessen
wird. Die Wirkungsinformation enthalt insgesamt nur zwei MalBnahmen, da die
Maf3nahme zum WZ 2 ident mit einer der beiden MalBnahmen zum WZ 1 ist. Die
Wirkungsinformationen wurden weitgehend beibehalten, die Zielwerte der Kenn-
zahlen wurden fiir 2030 angepasst. Der Empfehlung des Budgetdienstes, die Ent-
wicklung des durchschnittlichen Antrittsalters (Kennzahl 22.1.1) auch gesondert fiir
Frauen und Manner darzustellen, wurde mit dem BVA-E 2024 nachgekommen.

7 Die UN-Ziele fiir eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs) stehen im Mittelpunkt der Strategie fiir
nachhaltiges Wachstum 2030 der Européaischen Kommission. Im Regierungsprogramm 2020 - 2024 wird deren Umsetzung
mehrfach als Zielsetzung angefihrt.

8 Viele der Ressorts haben ihre Angaben zur Wirkungsorientierung den SDGs zugeordnet. Der Budgetdienst hat aufgrund dessen
eine Landkarte erstellt, wobei er den Angaben zur Wirkungsorientierung zusatzlich Indikatoren aus dem EU-Indikatorenset
gegenlbergestellt hat.
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6.2 Einzelfeststellungen

Das Wirkungsziel 1 ,Anhebung des durchschnittlichen faktischen Pensionsantritts-

alters” stellt einen wesentlichen Handlungsbereich der UG 22-Pensionsversicherung
dar. Im Bericht zur Wirkungsorientierung 2022 wird dieses Ziel als GberplanmaRig
erreicht eingestuft. Der Zielzustand der einzigen Kennzahl 22.1.1 ,Durchschnittliches
Pensionsantrittsalter” soll von 61,0 Jahren im Jahr 2022 leicht auf 61,2 Jahre im Jahr
2024 steigen. Bis 2030 wird ein Anstieg des durchschnittlichen Pensionsantrittsalters
auf 62,5 Jahre angestrebt, der wenig ambitioniert erscheint. Der angestrebte Anstieg
ist groBtenteils auf das ab 2024 stufenweise steigende gesetzliche Pensionsantritts-
alters von Frauen zurlickzufiihren. Der Empfehlung des Budgetdienstes, die Entwick-
lung des durchschnittlichen Antrittsalters auch gesondert fiir Frauen und Manner
darzustellen, wurde nachgekommen. Das faktische Pensionsantrittsalter der Frauen
soll ausgehend von 60,1 Jahren im Jahr 2022 auf 60,3 Jahre 2024 und auf 62,5 Jahre
2030 ansteigen. Jenes der Manner soll nur moderat von 62,1 Jahre 2022 auf

62,5 Jahre 2030 ansteigen. Die beiden Mal3nahmen zum Wirkungsziel betreffen
Informationen im Rahmen des Pensionskontos liber die Vorteile langer zu arbeiten
bzw. Teilzeitphasen zu begrenzen und die Schaffung einer saulentibergreifenden
Pensions-App.

Das Wirkungsziel 2 ist das Gleichstellungsziel der Untergliederung. Es betrifft die

,Erhéhung des Anteils der Frauen, die einen Anspruch auf Eigenpension erwerben®.
Im Bericht zur Wirkungsorientierung 2022 wird dieses Ziel als tiberplanmaRig erreicht
eingestuft. Das Ziel ist gut gewahlt und stellt eine Querschnittsmaterie mit der UG 20-
Arbeit dar, da der Erwerb einer Eigenpension mit der Erwerbsbeteiligung der Frauen
korrespondiert. Dariiber hinaus besteht eine Verbindung zum Wirkungsziel 2 der

UG 16-Offentliche Abgaben ,Das Abgabensystem setzt positive Erwerbsanreize zur
Erhohung der Erwerbstatigenquote®.

Die Kennzahl 22.2.1-,Anteil der Frauen, die eine Eigenpension bekommen* ist gut
geeignet, um die Zielerreichung zu messen. Die Istzustande sind der Tendenz nach
steigend und liegen in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils Giber den Zielzustianden.
Ausgehend von einem Istzustand 2022 von 74,2 % wird fiir 2024 ein Anstieg auf
75,0 % angestrebt. Im mittelfristigen Zeithorizont wird fiir 2030 nun ein deutlich
ambitionierterer Zielzustand von 80,0 % vorgesehen, im BVA 2023 lag der Zielzu-
stand 2030 noch bei 75,5 %. Die einzige MalRnahme zu diesem Wirkungsziel betrifft
Informationen im Rahmen des Pensionskontos Uiber die Vorteile langer zu arbeiten
bzw. Teilzeitphasen zu begrenzen und ist auch als MalBnahme zum WZ 1 angefihrt.
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Anhang: Auszug aus den Angaben zur
Wirkungsorientierung

Der Budgetdienst hat die Kennzahlen zu den Wirkungszielen aufbereitet und den in
den Budgetangaben ausgewiesenen Istzustanden fir 2020 bis 2022 auch die
diesbeziglichen Zielzustande gegentbergestellt. Der Grad der Zielerreichung wurde
vom Budgetdienst mit tGber Zielzustand (positive Abweichung) oder unter Zielzustand
(negative Abweichung) angegeben. Damit ist ersichtlich, ob die Zielwerte vergangen-
heitsbezogen erreicht wurden und wie die Ausrichtung der kiinftigen Zielwerte
angelegt ist.

Legende
(Vergleich BVA-E 2024 mit BVA 2023)
Anderung Kennzahl (z. B. Anderung
der Bezeichnung, Berechnungs-
methode, Ziel- und Istzustande)

Wirkungsziel 1

Anhebung des durchschnittlichen faktischen Pensionsantrittsalters.

MafRnahmen

¢ Information im Rahmen des Pensionskontos liber die Vorteile langer zu arbeiten
bzw. Teilzeitphasen zu begrenzen.

¢ Beteiligung an der vom BMF organisatorisch betreuten Konzeption einer saulen-
Ubergreifenden Pensions-App zur Schaffung von groBtmaoglicher Transparenz fiir
alle Birger:innen im Pensionsbereich.
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Indikator

Kennzahl 22.1.1

durchschnittliches Pensionsantrittsalter

Berechnungsmethode

Verhaltnis zwischen der "Summe der Pensionsantrittsalter der erstmaligen Neuzuerkennungen von
Eigenpensionen" und der "Anzahl der Neupensionist:innen"; Definition der Altersberechnung: Differenz
zwischen dem Berichtsjahr und dem Geburtsjahr

Datenquelle

Statistik des Dachverbands der Sozialversicherungstrager

MessgroBenangabe

Jahre

Das Ziel stammt aus dem Regierungsprogramm der XXV. Legislaturperiode. Das tatsachliche
Pensionsantrittsalter sollte von 58,4 Jahre (2012) auf 60,1 Jahre (2018) angehoben werden. Im Jahr
2018 wurde dieser Wert mit 60,4 Jahren Ubererfillt. Es zeigte sich, dass dabei kein Einmaleffekt vorlag
und der angestrebte Wert auch in den Jahren 2019 (60,3 Jahre) und 2020 erzielt werden konnte. Im
Jahr 2021 gab es erhéhende Effekte aus der Abschlagsfreiheit. Diese trugen dazu bei, dass sich das
Pensionsantrittsalter starker als in den Jahren davor erhéhte. Im Jahr 2022 ergab sich eine Riickkehr
zum langfristigen Trend. Dieser Trend wird auch fir die Jahre 2023 und 2024 erwartet. Durch die
Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters bei Frauen wird bis zum Jahr 2030 ein etwas
starkerer Anstieg als in den vorangegangen Jahren pralimiert.

Wirkungsziel 2

Gleichstellungsziel

Erh6hung des Anteils der Frauen, die einen Anspruch auf Eigenpension erwerben.

Maf3nahme

¢ Informationen im Rahmen des Pensionskontos liber die Vorteile langer zu

arbeiten bzw. Teilzeitphasen zu begrenzen.

Indikator

Kennzahl 22.2.1

Anteil der Frauen, die eine Eigenpension bekommen

Berechnungsmethode

"Eigenpension beziehende Frauen 60+" in Verhiltnis zur "weibliche Wohnbevolkerung 60+" (Wohnsitz
Inland, keine Beamtinnen)

Datenquelle

Pensionsjahresstatistik des Dachverbands der Sozialversicherungstrager; Statistik des BMSGPK;
Statistik Austria

MessgroBBenangabe

%

Der Anteil der Frauen mit Eigenpensionen erhéhte sich in den vergangenen Jahren stetig. Eine
Angleichung zwischen den beiden Geschlechtern wird mittelfristig erwartet.
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Abkilirzungsverzeichnis

BFG
BFG-E
BFRG
BFRG-E
BMF
BMSGPK

BRA
BVA
BVA-E
BVAEB

DB

EU
EUR
GB
iHv
Mio.
Mrd.
PVA
rd.
SDG(s)

SVS
UG

Wz
z.B.

Bundesfinanzgesetz

Entwurf zum Bundesfinanzgesetz
Bundesfinanzrahmengesetz

Entwurf zum Bundesfinanzrahmengesetz
Bundesministerium fiir Finanzen

Bundesministerium fiir Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Bundesrechnungsabschluss
Bundesvoranschlag
Entwurf zum Bundesvoranschlag

Versicherungsanstalt 6ffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau

Detailbudget(s)

Europaische Union

Euro

Globalbudget(s)

in Héhe von

Million(en)

Milliarde(n)
Pensionsversicherungsanstalt
rund

Sustainable Development Goal(s)/
UN-Ziel(e) fur eine nachhaltige Entwicklung

Sozialversicherungsanstalt der Selbstandigen
Untergliederung(en)
Wirkungsziel

zum Beispiel

23/24



m,m BD | Budgetdienst - UG 22-Pensionsversicherung Budget 2024

Tabellen- und Grafikverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1:  Finanzierungs- und Ergebnishaushalt (2022 bis 2027)..................
Tabelle 2:  Finanzierungen und Leistungen der Pensionsversicherungstrager

Tabelle 3:  Vergleich BFRG-E 2024-2027 mit BFRG 2023-2026...................

Tabelle 4:  Aus- und Einzahlungen nach Globalbudgets (2022 bis 2024)

Tabelle 5:  Auszahlungen nach Pensionsversicherungstragern.......................

Tabelle 6:  Finanzierungshaushalt (Auszahlungen) und Ergebnishaushalt

(AUFWENAUNZEN) ...ttt sese s s senene

Grafiken

Grafik 1: Entwicklung der Auszahlungen 2022 bis 2027 ......cccevvevevvereevenene.

24 /24



	1 Überblick und Zusammenfassung
	2 Budgetäre Entwicklung der Untergliederung
	3 Rahmenbedingungen der Untergliederung
	3.1 Neue Maßnahmen und Pensionserhöhung 2024
	3.2 Annahmen bei der Budgeterstellung

	4 Bundesfinanzrahmen und mittelfristige Prioritäten
	5 Bundesvoranschlag 2024
	5.1 Finanzierungshaushalt auf Global- und Detailbudgetebene
	5.2 Unterschiede zwischen Finanzierungs- und Ergebnishaushalt

	6 Wirkungsorientierung
	6.1 Überblick
	6.2 Einzelfeststellungen

	Anhang: Auszug aus den Angaben zur Wirkungsorientierung
	Abkürzungsverzeichnis
	Tabellen- und Grafikverzeichnis

